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Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST JUSTIZ


18. FEBRUAR 2024 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 7. Mai 1999 über die Glücksspiele, die Wetten, die Glücksspieleinrichtungen und den Schutz der Spieler


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


KAPITEL 1 - Allgemeine Bestimmung


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


KAPITEL 2 - Abänderungen des Gesetzes vom 7. Mai 1999 über die Glücksspiele, die Wetten, die Glücksspieleinrichtungen und den Schutz der Spieler


Art. 2 - Artikel 3 des Gesetzes vom 7. Mai 1999 über die Glücksspiele, die Wetten, die Glücksspieleinrichtungen und den Schutz der Spieler, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 7. Mai 2019, wird wie folgt ersetzt:

"Art. 3 - Keine Glücksspiele im Sinne des vorliegenden Gesetzes sind:

1. Ausübung eines Sports,

2. Spiele, bei denen dem Spieler oder Wetter als einziger Vorteil das Recht angeboten wird, höchstens fünfmal kostenlos weiterzuspielen,

3. folgende Spiele, sofern bei ihnen nur ein sehr begrenzter Einsatz erforderlich ist und der Spieler oder Wetter nur einen materiellen Vorteil geringen Wertes erzielen kann:

a) Karten- oder Gesellschaftsspiele, mit Ausnahme von automatischen Spielen, die außerhalb der Glücksspieleinrichtungen der Klassen I und II stattfinden,

b) Spiele, die in Vergnügungsparks oder von Jahrmarktsgewerbetreibenden auf Kirmessen, Handelsmessen oder ähnlichen Veranstaltungen und unter ähnlichen Umständen betrieben werden,



c) Spiele, die gelegentlich und maximal vier Mal jährlich von einer ortsansässigen Vereinigung anlässlich eines besonderen Ereignisses oder von einer nichtrechtsfähigen Vereinigung mit sozialer oder philanthropischer Zielsetzung oder von einer Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht zugunsten sozialer oder philanthropischer Zwecke veranstaltet werden.

Die Gemeindebehörde kann die in Absatz 1 Nr. 3 erwähnten Spiele an eine vorherige Erlaubnis und an nichttechnische Betriebsbedingungen knüpfen. 

Der König bestimmt in Anwendung von Absatz 1 Nr. 2 und 3 die Bedingungen in Bezug auf Art der Einrichtung, Art des Spiels, Höhe des Einsatzes und Gewinn, der zuerkannt werden kann."


Art. 3 - Artikel 15/3 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 10. Januar 2010 und abgeändert durch die Gesetze vom 7. Mai 2019 und 6. Dezember 2022, wird durch einen Paragraphen 7 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"§ 7 - Stellt die Kommission fest, dass ein Spieler vom Betreiber zugelassen wurde, obwohl dieser bei der Zulassung das Alter nicht überprüft hat oder festgestellt hat, dass der Spieler das in Artikel 54 erwähnte Mindestalter nicht erreicht hat, kann die Kommission entscheiden, dass dem Spieler der gesamte Einsatz zurückgezahlt wird."


Art. 4 - In Artikel 27 desselben Gesetzes, abgeändert durch die Gesetze vom 10. Januar 2010 und 7. Mai 2019, wird zwischen Absatz 1 und Absatz 2 ein Absatz mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Es ist verboten, über mehrere zusätzliche Lizenzen unterschiedlicher Klassen zu verfügen, mit denen über Instrumente der Informationsgesellschaft übertragen wird und die denselben Domainnamen und die damit verbundenen URLs verwenden. Es ist verboten, die Spieler auf Glücksspiele zu verweisen oder sie mit Glücksspielen zu konfrontieren, die unter eine andere Lizenz fallen. Es ist verboten, dasselbe Spielerkonto für die Teilnahme an Glücksspielen zu verwenden, die auf der Grundlage unterschiedlicher Lizenzen betrieben werden. Es ist ebenfalls verboten, Transaktionen zwischen verschiedenen Spielerkonten durchzuführen."


Art. 5 - Artikel 54 § 1 desselben Gesetzes, ersetzt durch das Gesetz vom 10. Januar 2010 und abgeändert durch das Gesetz vom 7. Mai 2019, wird wie folgt ersetzt:

"§ 1 - Der Zugang zu den Spielsälen von Glücksspieleinrichtungen der Klassen I, II und IV ist Personen unter einundzwanzig Jahren untersagt, mit Ausnahme der volljährigen Personalmitglieder der Glücksspieleinrichtungen an ihrem Arbeitsplatz. Die Teilnahme an Glücksspielen in Glücksspieleinrichtungen der Klasse III ist Personen unter einundzwanzig Jahren untersagt. Personen unter einundzwanzig Jahren ist es untersagt, an außerhalb der Glücksspieleinrichtungen der Klasse IV zugelassenen Wetten teilzunehmen. Die Teilnahme an Glücksspielen über Instrumente der Informationsgesellschaft ist Personen unter einundzwanzig Jahren untersagt."


Art. 6 - In Artikel 60 desselben Gesetzes, abgeändert durch die Gesetze vom 8. April 2003 und 10. Januar 2010, wird Absatz 1 wie folgt ersetzt:

"Vorbehaltlich der in Absatz 2 erwähnten Ausnahme ist es Lizenzinhabern untersagt, Fahrten, Mahlzeiten, Getränke oder Geschenke kostenlos oder zu Preisen anzubieten, die geringer sind als der Marktpreis vergleichbarer Güter und Dienstleistungen. Dieses Verbot gilt auch für kostenlose Teilnahmen an Spielen, Spielguthaben und jegliche Form von Vorteilen, die angeboten werden, um das Spielverhalten der Spieler zu beeinflussen oder um Spieler zu gewinnen oder zu binden."


Art. 7 - Artikel 61 Absatz 2 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 7. Mai 2019, wird wie folgt ersetzt:

"Es ist verboten, Werbung für Glücksspiele zu machen, außer in den Fällen, die vom König durch einen im Ministerrat beratenen Erlass ausdrücklich erlaubt werden.

Für die Anwendung von Absatz 2 versteht man unter "Werbung" jede Form der Kommunikation, die direkt oder indirekt darauf abzielt, Glücksspiele zu bewerben oder zum Glücksspiel anzuregen, unabhängig vom Ort, den verwendeten Kommunikationsmitteln oder den eingesetzten Techniken. Das Anbringen des Markennamens oder des Logos oder beider gilt ebenfalls als Werbung."


KAPITEL 3 - Übergangsbestimmung


Art. 8 - Die Erlasse zur Ausführung von Artikel 61 Absatz 2, so wie er vor dem Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes galt, bleiben in der am Tag vor Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes geltenden Fassung in Kraft, bis sie durch einen neuen Erlass zur Ausführung von Artikel 61 Absatz 2 in der durch das vorliegende Gesetz abgeänderten Fassung ersetzt werden.




KAPITEL 4 - Inkrafttreten


Art. 9 - Vorliegendes Gesetz tritt am ersten Tag des sechsten Monats nach dem Monat seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft.


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 18. Februar 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Wirtschaft
P.-Y. DERMAGNE

Der Minister der Finanzen, beauftragt mit der Nationallotterie
V. VAN PETEGHEM

Der Minister der Volksgesundheit
F. VANDENBROUCKE

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

Die Ministerin des Innern
A. VERLINDEN

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

